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Vorwort

Ein ressourcenarmer Standort wie die Bundesrepublik Deutschland ist existentiell auf
Wissen und know how angewiesen. In Zeiten weltweit schwankender konjunktureller
Entwicklungen kommt innovativen Ideen und deren Umsetzung gerade für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland eine besondere Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit zu.
Sichtbarer Ausdruck geistiger Produktivität ist die hohe Zahl von Erfindungen, die in
Deutschland gemacht werden. Dies zeigt beispielhaft die Zahl der Patentanmeldungen,
die in den letzten zehn Jahren zwischen 58.000 und 64.000 pro Jahr lag. Ein Großteil
dieser Anmeldungen betrifft Erfindungen, die Arbeitnehmer im Rahmen ihrer betriebli-
chen Tätigkeit oder gestützt auf diese betrieblichen Erfahrungen gemacht haben. Dies
verwundert angesichts einer Zahl von mehr als 30 Millionen sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigungsverhältnisse nicht.
Die widerstreitenden Interessen des Arbeitgebers, der die von Beschäftigten seines

Betriebs gemachten Erfindungen nutzen möchte, und des Arbeitnehmers, der zumindest
wirtschaftlich an seiner Erfindung partizipieren möchte, bringt das vorliegend kommen-
tierte Arbeitnehmererfindungsgesetz zum Ausgleich. Es gibt dem Arbeitgeber das Recht,
die Erfindung an sich zu ziehen, während er im Gegenzug für diesen Rechtsvorteil dem
Arbeitnehmer zusätzlich zum Arbeitslohn eine Vergütung zahlen muss. Die Bestimmun-
gen des ArbNErfG beziehen sich auf eine hochkomplexe Materie an der Nahtstelle
zwischen Erfinderrecht, also gewerblichem Rechtsschutz einerseits und Arbeitsrecht an-
dererseits. Das ArbNErfG legt fest, wann eine vergütungspflichtige Erfindung vorliegt
und stellt Regelungen zur Vergütungsfindung auf. Daneben werden Rechte und Pflichten
sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmererfinder normiert und ein beson-
deres Schlichtungsverfahren vor der Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt zur Beile-
gung von Meinungsverschiedenheiten zur Verfügung gestellt.
Der vorliegende Band ist das Nachfolgewerk des 1983 in zweiter Auflage in der

„Grünen Reihe“ erschienenen Kommentars zum Arbeitnehmererfindungsgesetz von Vol-
mer/Gaul. Angesichts des Zeitabstands von mehr als 30 Jahren handelt es sich um eine
vollständige Neubearbeitung. Das Ziel dieser Neukommentierung ist es, zu einer schwie-
rigen und hochkomplexen Rechtsmaterie auf wissenschaftlich hohem Niveau praxisori-
entierte Erläuterungen zu geben. Dies spiegelt sich insbesondere auch in dem Autoren-
team wider. Zum einen konnten für die Bearbeitung sowohl Wissenschaftler aus dem
Bereich der Universitäten als auch praxiserfahrene Rechtsanwälte gewonnen werden.
Zum anderen werden die erfindungsrechtlichen Bestimmungen von Experten des Patent-
rechts und die arbeitsrechtlichen Bestimmungen von ausgewiesenen Arbeitsrechtlern
kommentiert.
Die Bearbeitung befindet sich auf dem Stand vom 30.6.2014. Zur Entstehung des

Kommentars haben zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beigetragen, die hier im
Einzelnen nicht namentlich genannt werden können. Ein besonderer Dank der Heraus-
geber gilt dem Verlag C. H. Beck, der in unendlicher Geduld den Entstehungsprozess
begleitet und in vielfältiger Form die Verwirklichung dieses Kommentars unterstützt hat.

Leipzig/München, im Oktober 2014 Burkhard Boemke
Stefan Kursawe
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